
Tarifauseinandersetzungen sind Aufgabe
der Gewerkschaften und Verbände. Der
Personalrat informiert über Möglichkei-
ten und Rechte im Tarifkampf.

Worum geht es?
Die Gewerkschaften fordern 8% mehr
Gehalt, mindestens aber 200 € mehr so-
wie 120 € mehr für Auszubildende. Bei
den Verhandlungen für die Arbeitneh-
merInnen der Länder wird auch gefor-
dert, dass die Ergebnisse
der Verhandlungen
zeitgleich auf die
BeamtInnen in
den Ländern
übertragen
werden. Des-
halb wollen
sich auch viele
BeamtInnen an
den Aktionen beteili-
gen.

Wer ist davon betroffen?
Im Bereich Schulen sind alle bei der Se-
natorin für Bildung Beschäftigten betrof-
fen. Nicht betroffen sind diejenigen, die
bei anderen Trägern beschäftigt sind.

Wer darf streiken?
Streik ist ein Grundrecht (Art. 9 GG).
Streiken dürfen direkt betroffene Arbeit-
nehmerInnen des Landes, die von den
Gewerkschaften zum Streik aufgerufen
werden.
Das Grundrecht auf gewerkschaftliche
Betätigung besteht für alle. Allerdings
wird BeamtInnen das Streikrecht ver-
wehrt.
Der ständigen Rechtsprechung und der

herrschenden Meinung in der
Bundesrepublik stehen al-

lerdings internationale
Übereinkommen
entgegen, die auch
von Deutschland
ratifiziert und da-
mit wirksam ge-

worden sind. So-
wohl die ILO – Über-

einkommen Nr. 87 und
Nr. 98 als auch das Europäi-

sche Recht sichern allen Beschäftigten
das Vereinigungs- und das Streikrecht zu
- unabhängig davon, welcher Statuus-
gruppe sie angehören.

In diesem Fall gilt europäisches Recht
unmittelbar und hat Vorrang vor nationa-
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Alle Beschäftigten

Weitere Infos und Links auf unserer Homepage:"www.pr-schulen-bremen.de" unter Aktuelles

Tarif- und Besoldungsrunde 2009

Streiks im Öffentlichen Dienst
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Zurzeit laufen die Tarifverhandlungen für die ArbeitnehmerInnen der Länder.
Die beiden ersten Verhandlungsrunden (am 19. und 26.1.) verliefen ergebnislos.
Der Verhandlungsführer der Länder, Hartmut Möllring, lehnte die Entgeltfor-
derung der Gewerkschaften als „überzogen und nicht bezahlbar“ ab. Die Arbeit-
geberseite weigerte sich sogar, ein eigenes Angebot vorzulegen. Bei den entschei-
denden Forderungen nach strukturellen Veränderungen des geltenden Tarif-
rechts (z.B. Stufenzuordnung bei neu einzustellenden Lehrkräften) haben die
Länder ebenfalls auf stur geschaltet. 
Als Reaktion darauf bereiten die Gewerkschaften Warnstreiks und Aktionen zur
Unterstützung ihrer Forderungen vor.



lem Recht. Trotz dieser eindeutigen
rechtlichen Situation auf internationaler
Ebene wird aber den BeamtInnen in
Deutschland weiterhin ein Streikrecht
verweigert.

Was passiert, wenn BeamtInnen strei-
ken?
Dennoch gab es immer wieder Beamten-
streiks, insbesondere im Schulbereich.
Deshalb können heute die Konsequenzen
ziemlich genau eingeschätzt werden.
Sollten BeamtInnen streiken, sind Dis-
ziplinarmaßnahmen nach dem Bremi-
schen Disziplinargesetz durch den
Dienstherrn möglich. Zu erwarten ist
eine Kürzung der Bezüge, entsprechend
der ausgefallenen Unterrichtsstunden.
Nach den bisherigen Erfahrungen ist
eine Missbilligung wahrscheinlich. Hier-
bei handelt es sich nur um eine diszip-
linarähnliche Maßnahme, die nach ei-
nem Jahr aus der Personalakte zu entfer-
nen ist. Theoretisch ist auch ein Verweis
(schriftlicher Tadel) oder eine Geldbuße
möglich. Beides hat es bisher in Bremen
anlässlich einer von der Gewerkschaft
initiierten Arbeitsniederlegung noch
nicht gegeben.

Der Personalrat rät ReferendarInnen
(BeamtInnen auf Widerruf) sowie Be-
amtInnen auf Probe (in der Regel die
ersten drei Jahre nach der Einstellung),
den Streik auf andere Weise zu unter-
stützen: 
• Ablehnung von Vertretungstätigkeit

für streikende KollegInnen;
• Teilnahme an der Demonstration und

Kundgebung in der unterrichtsfreien
Zeit.

Was darf die Schulleitung?
Die Schulleitung
• kann erwarten, dass sie vom Beschäf-

tigten über die Streikteilnahme infor-
miert wird,

• darf Listen der Streikenden mit Fehl-
zeiten führen, damit der zulässige Ge-
haltsabzug  berechnet werden kann.

Was darf sie nicht?
Die Schulleitung
• darf keine Listen von nicht streikenden

Beschäftigten erstellen, die den Streik
anderweitig unterstützen,

• darf weder ArbeitnehmerInnen noch
BeamtInnen zu Streikbrechertätigkei-
ten verpflichten, z.B. ausfallende Un-
terrichtsstunden zu vertreten. Selbst-
verständlich gilt dies auch für die Refe-
rendarInnen, die im übrigen Vertre-
tungsunterricht nur zu Ausbildungs-
zwecken erteilen dürfen.

Denn Beschäftigte, die nicht streiken,
sind nicht verpflichtet, Streikbrecherar-
beit zu leisten. Dies gilt nach § 11 (5)
AÜG eindeutig auch für MitarbeiterIn-
nen, die bei anderen Trägern beschäftigt
sind.
Sollte die Schulleitung wider Erwarten
die dienstliche Anweisung erteilen, Ver-
tretungsunterricht für streikende Kolleg-
Innen durchzuführen, rät der Personalrat, 
• den Schulleiter auf die Rechtswidrig-

keit hinzuweisen.
• der Anweisung unter Protest zu folgen.
• schriftlich gegen dieses rechtswidrige

Vorgehen zu protestieren (remonstrie-
ren) und den Personalrat zu informie-
ren.
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Erinnerung:

Personalversammlung 
für Lehrkräfte 

 
 Dienstag, 10. Februar 2009  

11 Uhr  Pier 2 

Tagesordnungsvorschlag: 

1. Infos zur Tarif- und Besol-
dungsrunde

2. Neues bremisches Schulge-
setz

3. Neues bremisches Beamten-
gesetz 

Dienstbefreiung wird gem. § 45 BremPersVG
gewährt. Dabei sind ausreichend Pausen- und
Wegezeiten zu berücksichtigen. 
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